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Informationsfreiheit:  Ihre Anfrage  vom 25. Juni 2020 „Anerkennung von Pr ü-
fungsleistungen im  B.Ed./M.Ed. Informatik  2018“ an die Universität T übingen
Frag den Staat [#189712]

Ihr Schreiben vom 27. Juli 2020

█████████████

vielen  Dank  für Ihre  Anfrage. Aufgrund  des derzeitigen  hohen  Arbeitsaufkommens 
hat sich die Bearbeitung  leider  verzögert.  Wir bitten  dies zu entschuldigen.
Sie hatten  sich anuns gewandt,  daihr Auskunftsersuchen  nach Landesinformations-
freiheitsgesetz Baden-Württemberg  (LIFG)  vom 25. Juni2020 bezüglich  der Auskunft 
über die Anerkennung  von Prüfungsleistungen  von der Universität  Tübingennicht 
ordnungsgemäß  beantwortet  wurde.

Die Universität  ist der Meinung,  der Anwendungsbereich  des LIFG  sei wegen § 2 
Abs. 3 Nr. 2 LIFG  nicht eröffnet.

Sie vertreten  die Auffassung,  dass der Anwendungsbereich  des LIFG  eröffnet  ist, da 
es sich bei der Anerkennung  von  Prüfungsleistungen  um Verwaltungsakte  handele.
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Es ist richtig, dass nach § 2 Absatz 3 Nr. 2 LIFG die Hochschulen nach § 1 Landes-

hochschulgesetz vom Anwendungsbereich des LIFG ausgenommen sind, soweit die 

Bereiche Forschung, Lehre, Leistungsbeurteilungen und Prüfungen betroffen sind. 

Für andere Bereiche gilt der Zugang, sofern keine Schutzvorschrift den Zugang ein-

schränkt (§§ 4-6 LIFG). 

Hintergrund der Regelung ist die (landes-) verfassungsrechtlich garantierte Freiheit 

von Kunst und Wissenschaft (Art. 5 Abs. 3 GG bzw. Art. 20 Abs. 1 LV). Insbesondere 

soll die Ausforschung von Prüfungsunterlagen und Prüfungsergebnissen bei den in  

§ 2 Abs. 3 Nr. 2 LIFG genannten Einrichtungen verhindert werden (vgl. Debus Hand-

kommentar § 2 Rn. 55 und LReg LT-Drs. 15/7720, 62). 

Bei der Anerkennung von Prüfungsleistungen (§ 35 LHG) handelt es sich um einen 

Verwaltungsakt nach § 35 LVwVfG. Der Bereich Forschung und Lehre ist vorliegend 

nicht betroffen. Die begehrten Informationen sind statistischer Natur und unterfallen 

dem Bereich öffentlich-rechtlicher Verwaltung, womit der Anwendungsbereich des 

LIFG eröffnet ist.  

 

Wenn die begehrten Informationen bei der Universität vorhanden sind (§ 3 Nr. 3 

LIFG) und keine weiteren Ausschlussgründe (§§ 4-6 LIFG) in Betracht kommen, sind 

die Informationen herauszugeben. 

Dieses Gesetz bezweckt die Zugänglichmachung von bei informationspflichtigen 

Stellen vorhandenen Informationen. Dementsprechend begründet es keinen An-

spruch auf eine bislang nicht vorhandene, statistische Aufbereitung. 

Unberührt lässt das Gesetz aus anderen Regelungen folgende Pflichten zur Überprü-

fung der inhaltlichen Richtigkeit (L-Reg, LT Drs.15 / 7720, Seite 63). Auch ein An-

spruch auf Beratung oder Rechtsauskünfte besteht nicht. 

 

Ein Schreiben mit demselben Inhalt wird auch an die Universität Tübingen gesendet, 

damit Ihre Anfrage nach LIFG rechtmäßig bearbeitet werden kann. Wir werden Sie 

über das Ergebnis zeitnah informieren und bitten insofern noch um etwas Geduld. 

Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Ihre Anfrage zwischenzeitlich beantwortet wird. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Baden-Württemberg 

 

 

 


